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Themen dieser 
Information: 
 
• Wichtige Hinweise zur 

Offenen Ganztags-
grundschule 

 
• Teilnahmebedingungen 
 
• Anmeldung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen beantworten 
Ihnen gerne: 
 
Hubertus Stegemann 
Gemeinde Ostbevern 

 02532 / 8231 
 
Hermann Rottmann 
Ambrosius-Grundschule 

 02532 / 8031 
 
Steffen Pohlmann 
Arbeitsgemeinschaft 
Mutter- und Kind-Hilfe e. V. 

 02532 / 963533 

 

Die Offene Ganztagsgrundschule 
an der Ambrosius-Grundschule 
 
 
 
 
Sehr verehrte Eltern, 
 
an der Ambrosius-Grundschule gibt es seit August 2006 eine Of-
fene Ganztagsgrundschule. Seit März 2007 werden die Kinder in 
einem Neubau betreut. Gemeinsam mit den früher vom Schulkin-
derhaus belegten Räumen ist dort ausreichend Platz für zwei 
Gruppen. 
 
Das außerunterrichtliche Angebot liegt in den Händen der Arbeits-
gemeinschaft Mutter- und Kindhilfe Ostbevern-Telgte e. V.. 
 
 
Mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen einige Informationen und 
Hinweise zur Offenen Ganztagsgrundschule geben. 
 
Weitere Fragen hinsichtlich der Inhalte, Schwerpunkte, Organisa-
tion sowie der Teilnahmebedingungen beantworten Ihnen gerne 
Herr Pohlmann, Herr Rottmann sowie Herr Stegemann. Die Tele-
fonnummern finden Sie auf dieser Seite unten links.  
 
 
Die Anmeldung zur Offenen Ganztagsgrundschule ist möglich in 
der Woche vom 
 

9. bis zum 13. Februar 2009, 
jeweils in der Zeit von 8.00 – 11.30 Uhr 

 
und erfolgt in den Räumen der Offenen Ganztagsgrundschule, 
Schulstraße 5 a, 48346 Ostbevern. 
 
Sie können sich auch gerne gemeinsam mit Ihrem Kind vorab ein 
Bild von der Offenen Ganztagsgrundschule machen. Vereinbaren 
Sie einfach mit Herrn Pohlmann einen Termin. 
 
wichtiger Hinweis: 
Auch für die Kinder, die derzeit bereits an der Offenen Ganztags-
grundschule teilnehmen und weiterhin teilnehmen sollen, ist eine 
erneute Anmeldung und der Abschluss eines neuen Betreuungs-
vertrages erforderlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Jürgen Hoffstädt 
Bürgermeister 
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wird geboten ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
findet das An-
gebot statt ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
macht das 
Angebot ? 
 
 
 
 
 

 
 
Das umfangreiche Angebot 
 
Kinder, die die Offene Ganztagsgrundschule besuchen, werden zunächst in 
der Ambrosius-Grundschule ganz normal nach dem Stundenplan unterrichtet.  
 
Nach dem Unterricht wird gemeinsam zu Mittag gegessen. 
 
Gespräche mit den Eltern haben gezeigt, dass die Hausaufgabenbetreuung 
besonders wichtig ist. Diese bildet in der Offenen Ganztagsgrundschule daher 
neben vielen anderen Dingen wie etwa dem Angebotsbereich einen Schwer-
punkt. 
 
Weitere Angebote wie Förderkurse sowie themenbezogene Angebote im krea-
tiven, musisch-künstlerischen und sportlichen Bereich runden das Nachmit-
tagsangebot ab. 
 
 
 
 
Der Standort 
 
Die Gruppen der Offenen Ganztagsgrundschule sind Teil der Schule. Im März 
2007 konnte der Neubau der Offenen Ganztagsgrundschule fertig gestellt wer-
den. Gemeinsam mit den früher vom Schulkinderhaus genutzten Räumen ist 
dort ausreichend Platz für zwei Gruppen. 
 

 
 
 
 
Der Träger 
 
Die Gemeinde Ostbevern ist Schul- und Kostenträger der Ostbeverner Grund-
schulen und damit auch der Offenen Ganztagsgrundschule. 
 
Die Ambrosius-Grundschule bietet die außerschulischen Angebote in Koope-
ration mit einem professionellen freien Träger der Jugendarbeit an. Aufgrund 
der langjährigen sehr guten Erfahrungen im Schulkinderhaus und der Nach-
mittagsbetreuung haben sich die Ambrosius-Grundschule und die Gemeinde 
Ostbevern für die Arbeitsgemeinschaft Mutter- und Kind-Hilfe Ostbevern-
Telgte e.V. als freien Träger des außerunterrichtlichen Angebotes entschie-
den. 
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betreut mein 
Kind ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kann 
teilnehmen ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Personal 
 
Innerhalb der Offenen Ganztagsgrundschule werden Gruppen mit je 25 Kin-
dern gebildet. Eine pädagogisch befähigte Fachkraft leitet die Gruppe und ist 
damit für die Kinder und Eltern eine verlässliche und dauernd ansprechbare 
Bezugsperson. Diese Stelle wird ergänzt durch zusätzliche Kräfte, die die wei-
teren außerunterrichtlichen Aktivitäten abdecken. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für jede Gruppe wöchentlich 3 Lehrer-
stunden zur Verfügung. Diese sind insbesondere für Angebote zu nutzen, die 
geeignet sind, die Kinder ergänzend zum Unterricht individuell zu fördern und 
zu fordern. 
 
Über den Träger des außerunterrichtlichen Angebotes werden gemeinsam mit 
den Schulen weitere Partner in die Offene Ganztagsgrundschule eingebun-
den. Diese sind 
 
• Fördervereine 
• Musikschule und Sportvereine 
• kulturtreibende Vereine 
• Vereine der Kinder- und Jugendarbeit 
• interessierte Bürgerinnen und Bürger 
 
 
 
 
 
Die Anmeldung und Aufnahme 
 
Die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule ist freiwillig. 
 
Die Eltern und Erziehungsberechtigten entscheiden, ob ihr Kind angemeldet 
werden soll oder nicht. Die außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganz-
tagsgrundschule sind schulische Veranstaltungen. 
 
Die Anmeldung verpflichtet in der Regel zur täglichen Teilnahme für die Dauer 
eines Schuljahres. 
 
Die Anmeldung zur Offenen Ganztagsgrundschule für das kommende Schul-
jahr ist möglich in der Woche vom 9. bis zum 13. Februar 2009, jeweils in 
der Zeit von 8.00 – 11.30 Uhr und erfolgt in den Räumen der Offenen Ganz-
tagsgrundschule, Schulstraße 5 a, 48346 Ostbevern. 
 
Die Schulleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Träger über die Aufnah-
me. Kinder, die bereits im Vorjahr einen Betreuungsplatz in der Offenen Ganz-
tagsgrundschule oder einer anderen Betreuungsmaßnahme hatten, haben bei 
der Aufnahme Vorrang. Zu beachten ist jedoch, dass diese Kinder ebenfalls 
neu angemeldet werden müssen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Mutter- und Kindhilfe Ostbevern Telgte e. V. wird 
nach erfolgter Anmeldung mit den Eltern einen Betreuungsvertrag schließen. 
 
Für Kinder, die nicht an der Offenen Ganztagsgrundschule teilnehmen, bleibt 
es bei dem normalen Unterricht gemäß dem jeweiligen Stundenplan der Am-
brosius-Grundschule. 
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Die Zeiten und Organisation 
 
Der Zeitrahmen der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztags-
grundschule erstreckt sich in der Regel an allen Unterrichtstagen montags bis 
freitags von 11.30 bis 17.00 Uhr, mindestens aber bis 15.00 Uhr. 
 
Für die Ferienzeit wird ein Ferienplan entwickelt, der die Zeit von 8.00 Uhr bis 
17.00 Uhr abdeckt. 
 
Schülerinnen und Schüler, die an den Angeboten der Offenen Ganztags-
grundschule teilnehmen, sind unfallversichert. 
 
Es wird eine kostenfreie Rückfahrt gegen 16.15 Uhr von der Haltestelle Kirche 
bis zur Haltestelle Schule Brock von der Gemeinde Ostbevern angeboten.  
 
 
 
 
 
Die Elternbeiträge 
 
Für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganz-
tagsgrundschule werden Elternbeiträge erhoben. Die Gemeinde Ostbevern 
stellt den Eltern die Beiträge in Rechnung. Hierzu wird eine Einkommensüber-
prüfung analog der für Kindergartenbeiträge durchgeführt.  
 
Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in einer Beitragssatzung Elternbeiträge 
in folgender Höhe festgesetzt: 
 

zu versteuerndes
Einkommen 

Monatsbeitrag 

bis 12.000 € 12,50 € 
bis 24.000 € 25,00 € 
bis 36.000 € 50,00 € 
bis 48.000 € 75,00 € 
bis 60.000 € 100,00 € 

über 60.000 € 150,00 € 
 
Die Beitragssätze gelten für das 1. Kind. Für das 2. Kind ist die Hälfte des Bei-
tragssatzes zu zahlen. Weitere Geschwisterkinder sind beitragsfrei. 
 
Das Mittagessen ist nicht im Elternbeitrag enthalten; es wird gesondert be-
rechnet. Die Kosten liegen aktuell bei ca. 2,75 € / Mittagessen. 
 

Für Eltern / Erziehungs-
berechtigte mit einem 
jährlichen Einkommen un-
ter 12.000 € sowie Emp-
fänger von Leistungen zur 
Sicherung des Lebensun-
terhalts nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) gewährt die 
Gemeinde Ostbevern zu 
den Kosten des Mittages-
sens einen Zuschuss in 
Höhe von 1,50 € täglich.    
 


